
WASTERKINGEN 
P o l i t i s c h e  G e m e i n d e  

Gemeindehaus 

Vorwiesenstr. 172 

8195 Wasterkingen 

Telefon: +41 44 869 10 89 

email: gemeinde@wasterkingen.ch 

 

 

Gesuch für ein befristetes Patent zur Führung eines vorübergehenden 
Gast-/Festwirtschaftsbetriebes 
 

Gesuchsteller / Gesuchstellerin 

Name:   

Vorname:   

Adresse:   

PLZ / Ort:   

Telefon (vorzugsweise mobil):   

Email:   

Geburtsdatum:   

Heimatort / Staat / Bewilligung   

Anlass / Betrieb 

Anlass:   

Örtlichkeit:   

Datum, Betriebszeit von / bis:   

Datum, Betriebszeit von / bis:   

Datum, Betriebszeit von / bis:   

Betriebsgrösse m2 / Personen:   

Polizeistundenverlängerung ja/nein   

Ort / Datum: Unterschrift: 

____________________________   
 

V e r f ü g u n g 
 

 

Das ersuchte Patent wird gemäss vorstehenden Angaben erteilt: 
 

Auflagen und Bedingungen: 

- Die Bestimmungen des kantonalen Gastwirtschaftsgesetzes mit zugehöriger Verordnung und der 
kommunalen Polizeiverordnung sind einzuhalten. 

- insbesondere ist das Alkoholausschankverbot an unter 16- bzw. 18-jährige Personen und die 
Ruhezeiten zu beachten. 

- Gebühren: CHF 20.- 

Gegen diese Verfügung kann innert dreissig Tagen, von der Zustellung an gerechnet bei der 
Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich Rekurs erhoben werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag 
und  dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Entscheid ist beizulegen oder genau zu bezeichnen. 
Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen. 

Ort, Datum      Stempel, Unterschrift: 

Wasterkingen,  

GEM EI NDEKANZLEI  


